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A) SATZUNGEN, VERORDNUNGEN UND 
 BEKANNTMACHUNGEN 
 DER REGION HANNOVER UND DER
 LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

 Region Hannover

 Zwölfte Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Entschädigung der Ehrenbeamten und sonstigen 
Inhaber eines Ehrenamtes

Artikel I

1.  In § 1 Abs. 4 wird der Betrag „315,25 €“ in „316,00 €“ 
geändert.

2.  In § 1 Abs. 4 wird der Halbsatz „und für die dortige 
Zusatzkraft 109,00 €“ gestrichen.

3.  In § 1 Abs. 4 wird der Betrag „256,30 €“ in „229,00 €“ 
geändert.

Artikel II

1.  Unbeschadet der Abweichung in Ziffer 2 tritt Artikel 
I rückwirkend zum 01.08.2014 in Kraft.

2.  Artikel I Ziffer 3 tritt rückwirkend zum 01.02.2015 in 
Kraft.

Hannover, den 10.03.2015

Region Hannover
Hauke Jagau

Regionspräsident

 Landeshauptstadt Hannover

 – – –

B)  SATZUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN 
DER STÄDTE UND GEMEINDEN

1. Stadt Gehrden

  1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6, Stadt Gehr-
den OS Lenthe – Meierwiese

 Gebiet des gesamten Bebauungsplanes Nr. 6, Meier-
wiese am Nordrand der Ortschaft Lenthe

 Gebiet:
 Im Süden begrenzt durch die Südgrenzen der Flur-

stücke 153/, 152/23, 153/31, 153/29, 153/33, 153/34 
und 153/6 verlängert im Osten auf die Ostgrenze 
des Flurstücks 161/5 (Mühlenweg) und im Westen 
verlängert auf die Westgrenze des Flurstücks 152 
(Graben) 

 Im Westen begrenzt durch die Westgrenze des Flur-
stücks 152 (Graben) verlängert nach Norden auf die 
Nordgrenze des Flurstücks 90 (Weg)

 Im Norden begrenzt durch die Nordgrenze des 
Flurstücks 90 (Weg) verlängert nach Osten auf die 
Ostgrenze des Flurstücks 72 (Weg)

 Im Osten begrenzt durch die Ostgrenze der Flurstü-
cke 72 und 161/5 (Mühlenweg)

 Bekanntmachung gem. § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB)
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Stadt Gehrden geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzu-
legen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögens-
nachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungspla-
nes eingetreten sind sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 6 Stadt Gehrden - Ortschaft Lenthe - in 
Kraft.

Gehrden, den 10.03.2015

Stadt Gehrden
Der Bürgermeister

Mittendorf

Der Rat der Stadt Gehrden hat in seiner Sitzung am 
28.01.2015 die o.g. Bebauungsplanänderung gem. § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10, 11 
und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) – in der jeweils gültigen Fassung - als 
Satzung beschlossen.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 Stadt Gehr-
den – Ortschaft Lenthe – wird einschl. der Begründung 
im Fachdienst 51 – Stadtplanung – der Stadt Gehrden, 
Kirchstr. 1 - 3, 30989 Gehrden, während der Dienstzeiten 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Auf die Möglichkeit, die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
BauGB aufgeführten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des 
Bebauungsplans geltend zu machen, wird hingewiesen. 
Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans 
sind dabei gemäß § 215 BauGB
1. die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-

liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs
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1. die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Stadt Gehrden geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzu-
legen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögens-
nachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungspla-
nes eingetreten sind sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
47 Alt Gehrden in Kraft.

Gehrden, den 10.03.2015

Stadt Gehrden
Der Bürgermeister

Mittendorf

 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 Alt Gehrden  

 Gebiet:
 Grundstück Bünteweg 2 in Gehrden, Flurstück 70/3, 

Flur 1, Gemarkung Gehrden ohne Ausrundung in 
der Südostecke des Grundstückes (Einmündung 
zur Regionsstraße)

 Bekanntmachung gem. § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB)

Der Rat der Stadt Gehrden hat in seiner Sitzung am 
28.01.2015 die o.g. Bebauungsplanänderung gem. § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10, 11 
und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) – in der jeweils gültigen Fassung – als 
Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan Nr. 47 Alt Gehrden wird einschl. der 
Begründung im Fachdienst 51 – Stadtplanung – der Stadt 
Gehrden, Kirchstr. 1 - 3, 30989 Gehrden, während der 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Auf die Möglichkeit, die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
BauGB aufgeführten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des 
Bebauungsplans geltend zu machen, wird hingewiesen. 
Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans 
sind dabei gemäß § 215 BauGB
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2. Stadt Laatzen

 Flächennutzungsplan 
  Berichtigungen gemäß § 13 a BauGB

Verfahrensschritt:  
Gesonderte Bekanntmachung über die Wirksamkeit von 
Berichtigungen des Flächennutzungsplanes im Zuge von 
Bebauungsplanverfahren gemäß §13a BauGB.

Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungspla-
nes – 1. Berichtigung – für den Bereich des Bebauungspla-
nes Nr. 50 B – 11. Änderung – entspricht dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 50 B – 11. Änderung. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
50 B – 11. Änderung – wird begrenzt (siehe umgrenzter 
Bereich im nachstehenden Übersichtsplan):

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

-  im Nordwesten von der südöstlichen Grenze der Ro-
bert-Koch-Straße,

- im Nordosten von dem nordöstlich der Häuser Pet-
tenkoferstraße 1 bis 7 verlaufenden öffentlichen Ver-
bindungsweg zwischen Robert-Koch- und Wülfero-
der Straße (Flurstück 122/4), 

- im Südosten von der südöstlichen Grenze der zwi-
schen der vorgenannten Wegeverbindung und der 
Pettenkofer Straße gelegenen öffentlichen Grünflä-
che (Flurstück 95/1), von der nordöstlichen Grenze 
des östlichen Abschnittes der Pettenkofer Straße zwi-
schen der Wendeanlage Pettenkoferstraße und der 
Wülferoder Straße sowie von der Wülferoder Straße 
zwischen Pettenkofer- und Erich-Panitz-Straße und 

-  im Südwesten von der nordöstlichen Grenze der 
Erich-Panitz-Straße.

Die genannten Flurstücke liegen in der Flur 7, Gemarkung 
Laatzen.
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Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungspla-
nes – 2. Berichtigung – für den Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 111 – 2. Änderung – entspricht dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 111 – 2. Änderung. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
111 – 2. Änderung (gem. §13a BauGB) – umfasst den 
nördlichen Teil des ursprünglichen Bebauungsplangebie-
tes Nr. 111 und wird begrenzt (siehe schwarz umgrenzter 
Bereich im nachstehenden Übersichtsplan):

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

- im Norden von der südlichen Grenze der Hermann-
Löns-Straße,

- im Osten von der östlichen Grenze des Flurstücks 
229/120 bis auf Höhe der südlichen Grenze des Flur-
stücks 229/50,

- im Süden von der südlichen Grenze des Flurstücks 
229/50, der Verlängerung dieser bis zur Westseite der 
Eduard-Mörike-Straße sowie der westliche Grenze 
der Eduard-Mörike-Straße bis zur Wilhelm-Hauff-
Straße sowie der nördlichen Grenze der Wilhelm-
Hauff-Straße und 

- im Westen von der westlichen Grenze des ursprüng-
lichen Bebauungsplanes Nr. 111 bzw. den westli-
chen Grenzen der Flurstücke 229/21, 229/82, 229/62, 
229/14 bis 229/19 und 227.

Die genannten Flurstücke liegen sämtlich in der Flur 7 der 
Gemarkung Rethen.
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten 
der Niedersächsischen Vermessungs- 
und Katasterverwaltung

Quelle: Auszug aus den Geoba-
sisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterver-
waltung

Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungspla-
nes – 3. Berichtigung – für den Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 55 B – 1. Änderung – entspricht dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 55 B – 1. Änderung. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
55 B – 1. Änderung – (gem. § 13a BauGB) umfasst den ge-
samten Bereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 
55 B. Er wird begrenzt (siehe schwarz umgrenzter Bereich 
im nachstehenden Übersichtsplan):

- im Norden von der nördlichen Grenze des Flurstücks 
78/3 der Flur 2, Gemarkung Laatzen und von der 
nördlichen Grenze des Flurstücks 4/6 der Flur 1, Ge-
markung Grasdorf,

- im Osten von der nordöstlichen und südöstlichen 
Grenze des Flurstücks 4/6  der Flur 1 sowie der öst-
lichen Grenzen der Flurstücke 352/1 und 352/2 der 
Flur 5, Gemarkung Grasdorf,

- im Süden von der nördlichen Grenze der Kleingar-
tenanlage Am Peterskamp (Flurstück 10/1) und der 
nördlichen Grenze der Tennissportanlage (Flurstücke 
17/8 und 18/7) und

- im Westen von der westlichen Grenze des örtlich vor-
handenen Weges Quetzenbleek.

Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungspla-
nes – 4. Berichtigung – für den Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 222 – 2. Änderung – entspricht dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 222 – 2. Änderung.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
222 – 2. Änderung – (gem. § 13a BauGB) wird begrenzt 
(siehe schwarz umgrenzter Bereich im nachstehenden 
Übersichtsplan)

- im Osten von der westlichen Grenze des Flurstücks 
215/138 sowie ihrer Verlängerung Richtung Norden 
bis zur südlichen Grenze des Flurstücks 140/18 und 
Richtung Süden bis zur südlichen Grenze des Flur-
stücks 138/6,

- im Süden von der südlichen Grenze des Flurstücks 
138/6 bis auf Höhe der westlichen Grenze des Flur-
stücks 138/22

- im Westen von der westlichen Grenze des Flurstücks 
138/22 und seiner Verlängerung Richtung Süden bis 
zur Südgrenze des Flurstücks 138/6 sowie der westli-
chen Grenze des Flurstücks 138/20

- im Norden von der nördlichen Grenze des Flurstücks 
138/20 und der nördlichen Grenze des Flurstücks 
138/30 bis auf Höhe der westlichen Grenze des Flur-
stückes 140/18 sowie der Verlängerung der westli-
chen Grenze des Flurstücks 140/18 Richtung Süden 
bis auf die nördliche Grenze des Flurstücks 138/30 
und der südlichen Grenze des Flurstücks 140/18 und 
des Grundstücks 140/16 bis auf Höhe der westlichen 
Grenze des Flurstücks 215/138

Alle genannten Flurstücke liegen in der Flur 3, Gemar-
kung Gleidingen.
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungspla-
nes – 5. Berichtigung – für den Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 52 A – 1. Änderung – entspricht dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 52 A – 1. Änderung. 
(siehe schwarz umgrenzter Bereich im nachstehenden 
Übersichtsplan)

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
52 A – 1. Änderung – umfasst den südöstlichen Teil des 
ursprünglichen Bebauungsplangebietes Nr. 52 A südlich 
der Hermann-Löns-Straße sowie östlich des Hans-Sachs-
Weges und wird begrenzt:
- im Norden von der nördlichen Grenze des Flurstücks 

112/49, Flur 4, Gemarkung Grasdorf und des Flur-
stücks 84/6, Flur 7, Gemarkung Rethen (Hermann-
Löns-Straße),

- im Osten von der westlichen Grenze des Flurstücks 
80/40 und seiner Verlängerung bis auf die nördliche 
Grenze des Flurstücks 84/6 (Hermann-Löns-Straße) 
sowie der westlichen Grenze des Flurstücke 82/2, 
82/3, 82/4, 82/5, 82/24 und 79/0 alle Flur 7, Gemar-
kung Rethen,

- im Süden von der nördlichen Grenze des Flurstücks 
120/4, Flur 5, Gemarkung Rethen (Bruchriede) und

- im Westen von der westlichen Grenze des Flurstücks 
120/4, Flur 5, Gemarkung Rethen und seiner Verlän-
gerung bis auf die Südgrenze des Flurstücks 338, Flur 
4 Gemarkung Grasdorf sowie der westlichen Grenze 
des Flurstücks 112/61 (Hans-Sachs-Weg) und einer 
gradlinigen Verlängerung dieser Grenze Richtung 
Norden bis auf die nördliche Grenze des Flurstücks 
112/49 (Hermann-Löns-Straße), beide Flur 4, Ge-
markung Grasdorf.
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten 
der Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung

Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungspla-
nes – 6. Berichtigung – für den Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 126 A III NF – 5. Änderung – entspricht dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 126 A III NF – 
5. Änderung. (siehe schwarz umgrenzter Bereich im nach-
stehenden Übersichtsplan)

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
126 A III NF – 5. Änderung umfasst eine Teilfläche im 
Westen des ursprünglichen Bebauungsplangebietes Nr. 
126 A III NF und wird begrenzt:
- im Norden bis zur südlichen Grenze der Flurstücke 

77/45, 77/43, 76/65, 76/64, 
- im Osten bis zur westlichen Grenze der Flurstücke 

77/40, 76/87, 76/90, 76/91, 76/92, 76/88, 
- im Süden bis zur nördlichen Grenze des Flurstückes 

Nr. 77/8 und
- im Westen bis zu einer Tiefe von 65m parallel zur öst-

lichen Grenze des Flurstückes 77/38.
Die genannten Flurstücke liegen sämtlich in der Flur 4, 
Gemarkung Rethen. 

Inkrafttreten:
Mit Inkrafttreten der gemäß §13a BauGB aufgestellten Be-
bauungspläne werden auch die hierzu geführten Berich-
tigungen den Flächennutzungsplanes wirksam. Bebau-
ungspläne treten mit erfolgter Schlussbekanntmachung 
im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover in Kraft.
Die Schlussbekanntmachung des zur 1. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes gehörenden Bebauungsplanes 
Nr. 50 B – 11. Änderung erfolgte am 17.01.2008 im ge-
meinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die 
Landeshauptstadt Hannover Nr. 2. Der Flächennutzungs-
plan – 1. Berichtigung ist somit seit dem 17.01.2008 wirk-
sam.

Die Schlussbekanntmachung des zur 2. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes gehörenden Bebauungsplanes 
Nr. 111 – 2. Änderung erfolgte am 20.03.2008 im gemein-
samen Amtsblatt für die Region Hannover und die Lan-
deshauptstadt Hannover Nr.11. Der Flächennutzungsplan 
– 2. Berichtigung ist somit seit dem 20.03.2008 wirksam.
Die Schlussbekanntmachung des zur 3. Berichtigung 
des Flächennutzungsplanes gehörenden Bebauungspla-
nes Nr. 55 B – 1. Änderung erfolgte am 19.03.2009 im 
gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover Nr. 11. Der Flächennut-
zungsplan – 3. Berichtigung ist somit seit dem 19.03.2009 
wirksam.
Die Schlussbekanntmachung des zur 4. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes gehörenden Bebauungsplanes 
Nr. 222 – 2. Änderung erfolgte am 19.03.2009 im gemein-
samen Amtsblatt für die Region Hannover und die Lan-
deshauptstadt Hannover Nr.11. Der Flächennutzungsplan 
– 4. Berichtigung ist somit seit dem 19.03.2009 wirksam.
Die Schlussbekanntmachung des zur 5. Berichtigung 
des Flächennutzungsplanes gehörenden Bebauungspla-
nes Nr. 52 A – 1. Änderung erfolgte am 01.04.2010 im 
gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover Nr. 12. Der Flächennut-
zungsplan – 5. Berichtigung ist somit seit dem 01.04.2010 
wirksam.
Die Schlussbekanntmachung des zur 6. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes gehörenden Bebauungsplanes 
Nr. 126A III NF – 5. Änderung erfolgte am 05.02.2015 im 
gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die 
Landeshauptstadt Hannover Nr. 5. Der Flächennutzungs-
plan – 6. Berichtigung ist somit seit dem 05.02.2015 wirk-
sam.

Hinweise zu Bauleitplänen gemäß §13a BauGB
1) Der Flächennutzungsplan – 1. Berichtigung, 2. Be-

richtigung, 3. Berichtigung, 4. Berichtigung, 5. Be-
richtigung, 6. Berichtigung - und die dazugehörigen 
Bebauungspläne mit Begründungen können im Rat-
haus der Stadt Laatzen, Marktplatz 13, 30880 Laatzen,  
(8.OG), nach Terminvereinbarung mit dem Team 
Stadtplanung von Jedermann eingesehen werden. Je-
dermann kann über den Inhalt auch Auskunft verlan-
gen.

2) Es wird darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit 
der im Zuge von gemäß § 13a BauGB durchgeführ-
ten Berichtigungen des Flächennutzungsplanes von 
der Wirksamkeit der jeweiligen Bebauungspläne ab-
hängig ist.

3) Folgende Verletzungen von Vorschriften bei der Auf-
stellung der Bebauungspläne gemäß § 215 (1) BauGB 
werden durch Fristablauf unbeachtlich:

 1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr.1 bis 3  BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungs- und des Flächennut-
zungsplanes,

 3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
der Abwägung, 

 4. nach § 214 (2 a) Nr. 3 und Nr. 4 BauGB beachtli-
che Mängel im beschleunigten Verfahren gemäß  § 
13a BauGB,

 wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.

4) Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie 
(4) BauGB über die Entschädigung von durch den 
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Bebauungsplan Nr. 222 - 2. Änderung - (gem. § 13a 
BauGB) eingetretenen Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Laatzen, den 03.03.2015

Stadt Laatzen
Der Bürgermeister

Jürgen Köhne

C) SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

 – – –


